
Anlage A zur V/0105/2026 
Kurzüberblick 

Die Bezirksvertretung des Stadtbezirks Ost ist zur Entscheidung darüber aufgefordert, ob das 
infolge des Verlusts seiner Wählbarkeit vom Sitzverlust betroffene Mitglied bis zur Rechtskraft der 
Entscheidung über den Sitzverlust (bzw. bis zur Rechtskraft einer verwaltungsgerichtlichen Ent-
scheidung) nicht mehr an der Arbeit der Vertretung teilnehmen darf. 

 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

Mit der Vorlage soll frühzeitig infolge des Beschlusses über den Sitzverlust die zusätzliche Ent-
scheidung getroffen werden, ob der vom Sitzverlust betroffene Vertreter weiterhin an der Arbeit 
der Vertretung teilnehmen darf oder das aus der Mitgliedschaft folgende Recht auf Teilnahme an 
der Arbeit der Vertretung bis zur Rechtskraft des gefassten Beschlusses zum Sitzverlust ruhen 
soll. 

 

Finanzierung 

Produktgruppe: 0208 Wahlen und Abstimmungen 

Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja X Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja X Nein   

Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja  Nein  teilw. 

Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja  Nein  teilw. 

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja X Nein   

Bereits veranschlagt?  Ja X Nein   

 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist  vollständig 
pflichtig 

X überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

 vollständig 
freiwillig 

§§ 44 Absatz 1 Halbsatz 2, 46a Absatz 1 i.V.m. § 40 Absatz 4 KWahlG 

 

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 

Keine. 
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